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S
eit Beginn dieses Jahres können Kron-
zeugen in Kartellverfahren in Öster-
reich auch der strafrechtlichen Verfol-
gung entgehen. Ob sich diese neue

Kronzeugenregelung bewähren wird, dürfte
wesentlich von der transparenten Handha-
bung der involvierten Behörden abhängen.

Neue Ära. Mit dem Inkrafttreten der kartell-
rechtlichen Kronzeugenregelung im Jänner
2006 wurde auch in Österreich ein neues Zeit-
alter der Verfolgung von Kartellen eingeläu-
tet. Der vollständige oder teilweise Erlass po-
tenziell hoher Geldbußen – je nachdem, ob
man ein Kartell als Erster der Bundeswettbe-
werbsbehörde (BWB) offen legt – war von Be-
ginn an ein wesentlicher, in vielen Fällen der
ausschlaggebende Grund für eine Selbst an-

zeige im Rahmen der kar-
tellrechtlichen Kronzeu-
genregelung bei der BWB.

Spannungsverhältnis. In
der Beratungspraxis trat je-
doch rasch das zu erwar-
tende und nicht zu unter-
schätzende Spannungs-
verhältnis zutage, dass der
Kronzeugenstatus nicht
vor Schadenersatzklagen
Geschädigter und straf-
rechtlichen Sanktionen
schützt. So sehen sich in
Kartelle involvierte Perso-
nen mit dem Delikt des Be-
trugs (Paragraf 146 Straf-
gesetzbuch) und einer
Freiheitsstrafe von bis zu

zehn Jahren sowie möglicherweise des Sub-
missionskartells, wettbewerbswidrige Ab-
sprachen bei Vergabeverfahren nach Paragraf
168b StGB, konfrontiert. Letzteres ist mit  einer
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht.
Auch Unternehmen können mittlerweile auf-
grund des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setzes strafrechtlich zur Verantwortung ge-
zogen  werden. 

Strafrechtliches Kompetenzpaket. Dass  diese
Strafdrohungen in der Vergangenheit weder
Anreiz für die Offenlegung des Kartells noch
die Mitwirkung von Mitarbeitern bei der an-
schließenden Sachverhaltsklärung war, liegt
auf der Hand. Im Rahmen des „strafrechtli-
chen Kompetenzpakets“ wurde nunmehr mit
Jänner 2011 eine spezielle strafrechtliche Kron-
zeugenregelung geschaffen (Paragraf 209b

Strafprozessordnung). Danach hat die Staats-
anwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen
betroffene Mitarbeiter eines Kartellanten ein-
zustellen, wenn der Bundeskartellanwalt die
Staatsanwaltschaft informiert, dass es im Hin-
blick auf den Aufklärungsbeitrag unverhält-
nismäßig wäre, diese Mitarbeiter wegen  einer
durch eine solche Zuwiderhandlung began-
genen Straftat zu verfolgen. Auch das Unter-
nehmen selbst kann hinsichtlich seiner 
strafrechtlichen Verantwortung von dieser
 Regelung profitieren.

Hohe Ziele. Für die Umsetzung hat sich der
Gesetzgeber hohe Ziele gesteckt: Nach den
Erläuterungen zur Regierungsvorlage sollte
eine Regelung eingeführt werden, die erstens
ein hohes Maß an Berechenbarkeit für die
Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit
aufweist; zweitens ausreichend Anreize bie-
tet, sich als Kronzeuge zur Verfügung zu stel-
len; drittens den Nutzen eines Kronzeugen
für die Strafverfolgung und die Zwecke des
Strafrechts in den Vordergrund stellt; vier-
tens hinreichend Rechtsschutz gewährleistet;

und fünftens einen hohen Grad an Transpa-
renz  ermöglicht.

Koordinierungsbedarf. Die Erreichung die-
ser Ziele, und damit die Sicherstellung der für
die Funktionsfähigkeit der neuen Regelung
notwendigen Vertrauensbasis zwischen Kron-
zeugen und Behörden, stellt für alle Invol-
vierten angesichts der noch zu konkretisie-
renden Gesetzesbegriffe und Behördenpraxis
sowie des Koordinierungsbedarfs zwischen
drei Behörden BWB, Bundeskartellanwalt und
Staatsanwaltschaft eine große Herausforde-
rung dar. Dabei darf nicht übersehen werden,
dass Kronzeugen kein subjektives Recht auf
die Anwendung dieser Regelung zusteht.
Umso mehr fällt und steht der Erfolg der  neuen
Kronzeugenregelung – und damit auch jener
des kartellrechtlichen Kronzeugenprogramms
– mit einem möglichst einheitlichen und trans-
parenten Vorgehen der Behörden. Es könnte
daher Sinn machen, die sich herauszubilden-
de Behördenpraxis zu gegebener Zeit auf ent-
sprechende Weise („Best Practice Guide lines“)
öffentlich zu kommunizieren.
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Colourbox, beigestellt

Das Bankwesengesetz (BWG)
ist eine äußerst komplexe
 Materie. Mit Leo W. Chini
vom Institut für KMU-Ma-
nagement und Martin Oppitz,
Rechtsanwalt in Wien, brin-
gen zwei ausgewiesene Ex-
perten des Bankenrechts die
Gesetzesmaterie in einer pra-
xisorientierten Darstellung
auf den aktuellen Stand. Die
Juristen kommentieren und
zitieren aus Judikatur und
 Literatur, wobei folgende
Neuerungen des Gesetzes be-
reits berücksichtigt wurden:

 Die Identifikationspflicht
beim Sparbuch, die Bestel-

lung eines Vergütungsaus-
schusses, die Kundenidenti-
fikation bei E-Geld und die
Sorgfaltspflicht bei Hoch-Ri-
siko-Fällen; außerdem die
erweiterte Meldepflicht bei
qualifizierter Abgabenhin-
terziehung und Straftaten,
die Einrichtung einer inter-
nen Revision bei Finanzin-
stituten, Techniken zur Mi-
nimierung des Kreditrisikos
sowie die Neufassung der
Großveranlagung. (am)

■ Das Bankwesengesetz, 
Verlag Linde 298 €, 
ISBN: 978-3-7073-1086-3

BUCHTIPP Kommentar zu den Neuerungen des BWG 

Alles über das Bankwesengesetz 2011
Vor Kurzem wurde das
 Präsidium der Rechtsan-
waltskammer Niederöster-
reich neu bestellt. 

Michael Schwarz, Rechts-
anwalt aus St. Pölten, hat die
Leitung der Rechtsanwalts-
kammer übernommen und
löst damit Jörg Beirer ab. Die
Funktion des Präsidenten-
Stellvertreters wurde mit Ru-
dolf Beck, Anwalt aus Möd-
ling, neu besetzt. Zweiter
Stellvertreter bleibt Friedrich
Nusterer, ebenfalls Anwalt aus
St. Pölten. „Uns ist es ein An-
liegen, innerhalb der Bevöl-
kerung eine Imagekorrektur

des Berufs Rechtsanwalt vor-
zunehmen. Hier herrschen
viele Vorurteile und es ist
kaum bekannt, welche Ser-
viceleistungen die Rechtsan-
wälte und auch die Kammer
anbieten“, skizziert Michael
Schwarz die künftigen Pläne
des neuen Teams an der
 Spitze.

Imagekampagne
Dazu werde man eine Image-
analyse vornehmen und die
daraus resultierenden Ar-
beitsaufträge schon dem-
nächst der Öffentlichkeit vor-
stellen. Ein weiterer Schwer-

punkt ist die Interessenver-
tretung der 400 Mitglieder der
niederösterreichischen An-
waltskammer. „Neben den be-
stehenden Verwaltungsaufga-
ben möchten wir die Kammer
auch verstärkt als Interessen-
vertreter der niederösterrei-
chischen Anwälte in der
 Öffentlichkeit positionieren
und die Qualität der rechts-
anwaltlichen Dienstleistun-
gen darstellen“, betont
Schwarz. Weiters ist geplant,
auch die rund 110 Rechts-
anwaltsanwärter künftig in
das Kammergeschehen ein-
zubinden.“ (am)

ERNENNUNG Michael Schwarz zum RAK-Präsidenten bestellt 

Neuer Chef für Anwälte Niederösterreichs
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